
nGM't1A der Beilagen zu den Stenograrbiscben Protokollen 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgcbu,\: ... ;periode 

ANTRAG 

·~!G/NAl 

der Abgeordneten Dr,.~o~otoy •. Or. Sturnmvoll 

und Genossen 

No •.. _~;;' .. /A 
PrIs.: 1 7. DEZ. 1993 ............................... 

betreffen~ ein Bundesgesetz mit dem das Kapitalmarktqesetz 
geändert wir~ 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das ~apitalmarttqesetz qeändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Kapitalmarktgesetz, BGB1. Nr. 625/1991, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGB1. Nr. 532/1993, wird wie folgt geändert: 

1. § 8 Abs. 2 lautet: 

"(2) Der Prospekt ist 

l. von einem genossenschaftlichen Prüfungsverhand für 

Kreditgenossenschaften nach dem system Schulze
Delitzsch oder nach dem System Raitfeisen oder 

2. von der Prüfungsstelle des Sparkassen-Prüfungsverbandes', 

oder 

3. von einem beeideten Wirtschaftsprüfer oder einer 

WirtschaftsprUfungsgesellschaft oder 

4. von 

a) einem Kreditinstitut im Sinne des S 1 Abs. lBWG 

mit der Berechtigung zum Betrieb von Geschäften 

gemäß S 1 Ahs. 1 Z 9, 10 oder 11 BWG und mit 
anrechenbaren Eigenmitteln von mehr als 250 

Millionen SChilling oder 
b) einem Kredit- oder Finanzinstitut, das seine 

Tätigkeit in österreich auf Grund der S§ 9,11 oder 
13 BWG über eine Zweigstelle oder im Wege des 

freien Dienstleistungsverkehrs erbringt, soferne 
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es im Herkunftmitqliedstaat (s 2 Z 6 BWG) zur 
Erbringung verqleichbarer Geschäfte, vie sie in S 
1 Abs. 1 Z 9, 10 oder 11 BWG genannt sind, 
berechtiqt ist, und über anrechenbare Eiqenmittel 
von mehr als 250 Killionen SChilling-Gegenwert 
verfügt 

auf seine Richtigkeit und Vollständigkeit zu kontrollieren und 
bei deren Vorliegen vom Kontrollor mit Angabe von ort ~nd Tag und 
der Beifügung "als Prospektkontrollor" zu unterfertigen. Diese 
Untertertiqung begründet die unviderlegliche Vermutung, daß der 
Unterfertigte den Prospekt kontrolliert und für richtig und 
vollständig befunden hat. Cer Emittent hat dem Kontrollor 
sämtliche Unterlagen beizustellen, dia eine zweifelsfreie 
Kontrolle der Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektangaben 
ermöglichen. Der Kontrollor hat auf Grund des letzten Berichtes 
des Abschlußprüfers über den Emittenten gemäß S 273 HGB, soterne 
eine gesetzliche prüfungspflicht besteht, und auf Grund der vom 
Emittenten beizustellenden Unterlagen mit berufsmäßiger Sorgfalt 
zu kontrollieren, ob der Prospekt die von S 7 geforderten Angaben 
enthält und ob er die rechtlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse richtig wiedergibt; sind Wertpapiere, mit denen 
Bezugsrechte auf Aktien verbunden sind, die ihrerseits bereits in 
einem anderen EWR-Mitqliedstaat, der der sitzstaat der 
Aktiengesellschaft ist, zum amtlichen Handel an einer dort 
ansässigen Wertpapierbörse zugelassen sind, Gegenstand der 
Prospektkontrolle, so hat der Kontrollor außerdem die 
Stellungnahme der zuständigen Zulassungsstelle des Sitz staates 
einzuh.olen. Die vom Emittenten beizustellenden Unterlagen sind 
durch Stichproben auf Richtiqkeit und Vollständigxeit zu 
kontrollieren. Ergibt sich der Verdacht mangelnder Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Unterlagen oder der Prospektangaben,so 
hat der Kontrollor zu seiner Klärung weitere Kontrolltätigkeiten 
vorzunehmen; bestätigt sich der Verdacht, so hat er die 
erforderlichen Berichtigungen und Ergänzungen im Prospekt zu 
veranlassen. Kontrollore nach Z 3 haben eine 
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Haftpflichtversicherung bei einem im Inland zum Betrieb des 
Versicherungsqeschäftes berechtigtes Versicherungsunternehmen 
abzuschließen, die das aus der prospektkontrolle resultierende 
Risiko abdeckt, wobei die Deckungssumme des 
Versicherunqsvertrages mindestens 50 Millionen Schilling pro 
einjähriger Versicherungsperiode betragen muß und die 
Versicherungsprämie vor prospektveröffentlichung zur Gänze zu 
bezahlen ist; der Versicherer hat das Bestehen dieser 
VersiCherung sowie den Empfang der Prämie der Meldestelle vor 
Prospektver6ffentlichung schriftlich bekanntzugeben." 

2. S 8 Abs. 3 lautet: 

"(3) Wenn der Nominalwert der Gesamt.mission oder der 
Verkaufspreia der Gecamtemission oder das gesamte 
Veranlagungskapital 10 Millionen Schilling oder den 
entsprechenden SChillinggegenwert in einer ausländischen Währung 
oder in einer Rechnungseinheit übersteigen, dar! die 
Prospektkontrolle 

l. durch einen Kontrollor nach Abs. 2 Z 1, 1. Fall nur 
erfolgen, wenn der Emittent 

a) dem Fachverband der Kreditgenossenschaften nach 
dem System Schulze-Oelitzsch als Mitglied 
angehört, oder 

b) ein Krcdit- oder Finanzinstitut ist, an dem ein 
oder mehrere Mitglieder des Fachverbandes gemäß 
lit. a insgesamt mit zumindest 25 t direkt oder 
indirekt beteiligt sind; 

2. durch einen Kontrollor nach Abs. 2 Zl, 2. Fall nur 
erfolgen, Yenn der Emittent 

a) dem FaChverband der Kreditgenossenschaften nach 
dem System Raiffeisen als Mitglied angehört, oder 

b) ein Kredit- oder Finanzinstitut ist, an dem ein 
oder mehrere Mitglieder des Fachverbandes gemäß 

- ! 
I 
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4. 

lit. a insgesamt mit zumindest 2S % direkt oder 
indirekt beteiligt sind; 

3. durch einen Kontrollor nach Abs.2 Z 2 nur erfolgen, 
wenn der Emittent 
a) dem Fachverband der Sparkassen als Mitglied 

angehört, oder 
b) ein Xredit- oder Finanzinstitut ist, an dem ein 

oder mehrere Mitglieder des Fachverbandes gemäß 
lit a insgesamt mit zumindest 2S t direkt oder 

indirekt beteiliqt sind. 
§ J Abs. 3 gilt sinngemäß." 

3. In § 8 Abs. 4 entfällt die Wortfolge "Oder den Gutachtern". 

4. 5 8 Abs. S lautet: 

U(S) Die Prospektkontrolla durch ein Kredit- oder 
Flnanzinstitut im Sinne des Abs. 2 Z 4, bei dem ein 
Ausschließungsgrund im Sinne des Abs. 4 vorliegt, ist entgegen 
Abs. 4 zulässig, wenn der Prospekt auch von einem weiteren 

Kontrollor im Sinne des Abs. 2 Z 1 bis 4, bei dem kein 
Ausschlußgrund vorliegt, kontrolliert wird. Bei Vorliegen eines 
Befangenheitsgrundes des Prospektkontrollors im Sinne des S 271 

HGB gelten der Prospekt sowie dessen allfällige Änderungen und 
Ergänzungen nur dann als kontrolliert, wenn auf diesen neben dem 
befanqenen Prospektkontrollor auch ein unbefangener Kontrollor im 
Sinne des Abs. 2 Z 1 bis 4 gefertigt hat. FUr das kontrollierende 
Kredit- oder Finanzinstitut, bei dem ein Ausschließungsgrund 
vorliegt, gilt die Beweislastumkehr des S 11 Abs. 1; die in S 8 
Abs. 3 geregelte Beschränkung für Kontrollore gilt nicht, falls 
diese als weitere Kontrollore im Sinne dieses Absatzes 
kontrollieren." 
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5. 

4. S 11 Abs. 1 lautet: 

"§ 11. (1) Jedem Anleger hatten für den Schaden, der ihm im 

Vertrauen auf die Richtigkeit oder VOllständigkeit der 
Prospektangaben (S 7) oder der sonstigen nach diesem Bundesgesetz 
erforderlichen Angaben (S§ 6 und 10), die für die Beurteilung der 
Wertpapiere oder Veranlagungen erheblich sind, entstanden ist, 

1. der Emittent für durch eigenes Verschulden oder durch 
Verschulden seiner Leute oder sonstiger Personen, deren 
TätigKeit zur Prospekterstellung herangezogen wurde, 
erfolgte unrichtige oder unvollständig_ Angaben, 

2. der prospektkontrollor tUr durch eigenes grobes 

3. 

Verschulden oder durch grobes Verschulden seiner Leute 
oder sonstiger Personen, deren Tätiqkeit zur 
Prospektkontrolle herangezogen wurde, erfOlgte 
unrichtige oder unvollständige Kontrollen, 
derjenige, der im eigenen oder im fremden Namen die 
Vertragserklärung des Anlegers entgegengenommen hat und 
der Vermittler des Vertrages, soferne die in Anspruch 
genommene Person den Handel oder die Vermittlung von 
Wertpapieren oder Veranlagungen gewerbsmäßig betreibt 
und sie oder ihre Leute die Unrichtigkeit oder Unvoll
ständigkeit der Angaben im. S1nne der Z 1 oder der 
Kontrolle gekannt haben oder infolqe grOber 
Fahrlässigkeit nicht qekannt haben, und 

4. der Abschlußprüter, der in Kenntnis der Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit der Angaben 1m Sinne der Z 1 und 
in Kenntnis, daß der von ihm bestätiqteJahresabschluB 
eine unterlage für die Prospektkontrolle darstellt, 
einen Jahresabschluß mit einem Bestätigunqsvermerk 
versehen hat. 

Bei Vorliegen eines Ausschließungsqrundes beim Prospektkontrollor 
braucht der Anleger das Vorliegen des inden Z 1 oder 2 genannten 
Verschuldens nicht zu beweisen. Oie Haftung nach Z 3 besteht nur 
gegenüber jenem Anleger, dessen Vertragserklärunq ein 
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haftungspflichtiger entgegengenommen oder dessen Er~erb von 
Wertpapieren oder Veranlagungen er vermittelt hat." 

5. Im zweiten Satz des S 12 Abs. 2 wird die Wortfolge "und der 
Versicherer eines allfälligen Gutachters" durch "und ein 
allfälliger Versicherer des Prospektkontrollors" ersetzt. 

6. S 14 Z 2 lautet: 

"2. die Prospektkontrolle hat durch einen Kontrollor qemäB 
§ 8 Abs. 2 Z J oder 4 zu erfolqen; 5 8 Abs. 2 letzter 
Satz ist mit der Maßqabe anzuwenden, daß hinsichtlich 
des Versicherungsvertrages die Deckungssumme pro 
einjähriger Versicherunqsperiode mindestens 250 
Millionen Schilling zu betragen hat;" 

7. In § 16 Z 2 entfällt die Wortfolge "oder als Gutachter". 

8. S 16 Z 8 lautet: 

"8. trotz Vorlieqens eines Ausschließunqsgrundes einen 
Prospekt oder eine nach den S5 6 und 10 ändernde oder 
ergänzende Angabe als Prospektkontrollor (außer im 
Falle der gleichzeitigen Unterfertiqung durch einen 
unbefangenen Kontrollor) unterfertigt oder einen 
Rechenschaftsbericht als AbschlußprUfer prüft oder eine 
derartige PrUfung oder Kontrolle durch einen Prüfer 
oder Kontrollor, veranlaßt, bei dem ein 
Ausschließunqsgrund vorlieqt oder wertpapiere oder 
Veranlagungen anbietet, ohne daß der Meldestelle 
zeitgerecht die entsprechende Versicherung oder die 
erfolgte Prämienzahlung bekanntqeqeben wurde." 

9. In Anlage A, Kapitel 6, Anlaqe B, Kapitel Sund Anlage C, 

Kapitel 6 entfällt jeweils die wortfolge "und des Gutachters". 

663/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)6 von 8

www.parlament.gv.at



·r 

7. 

10. § 19 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) § 8 Abs. 2 bis 5, S 11 Abs. 1, S 12 Abs. 2, S 14 Z 2 

und S 16 Z 2 und 8 sowie die Anlagen A, Bund C in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGB1. Nr. XXX/1993 treten mit dem 1. März 1994 

in Kraft." 

In formeller HinsiCht wird die Zuweisung an den FinanzausschuB 
unter Verzicht auf die erste Lesung vorgeschlagen. 

i)~ 

k. 
/ 

( 

Q:\ASOZSOZDlVE\TO-LlSTE.DOC 
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BegrÜndung; 

Durch die gegenständliche Neuregelung wird das 
Verfassungsgerichtshoferkenntnis vom 10. 3. 1~93, G 170/92-1, 

umgesetzt. OQr Cesetzgeber reagiert damit auf die mit Wirkung vom 
28. 2. 1994 vom Verfassunqsgerichtshof verfUgte Aufhebung von S a 
Abs. 2 und 3 KMG. Beeidete Wirtschaftsprüfer und 
WirtschaftsprUfungsgesellschaften sind nunmehr, wenn sie über die 
entspreChenden Haftpflichtversicherungen verfügen, Kredit- und 
Finanzinstituten als prospektxontrolloren ohne Einschränkung 
gleichzuhalten. Dies legte es naha,die bisherige 
funktionsbezeichnung der Wirtschaftsprüfer und 
Wirtschaftsprüfungsqesellschaften im Rahmen des KMG als 
"Gutachter lt aufzugeben und sie in die Prospek.tkontrollore des S 8 
Abs. 2 (Z J) einzureihen. Die Umstellungen in den S5 8, 11, 12, 
14 und 16 sowie in den Anlagen tragen dem Rechnung_ 
Darüber hinaus mußten die Kompetenzen von Kredit instituten zur 
Prospektkontrolle entsprechend der Neuregelunq des 
Bankgeschäftskataloge. im BWG sowie auf Grund der Bestimmungen 
über die Niederlassunqs- und Dienstleistungsfreiheit verändert 
werden; letzteres begründete auch ein Novellierunqser!ordernis 
bezüglich die Hattpflichtversicherer; die Umschreibung einer 
zusätzlichen Kontrollorpflicht erfolqte im Hinblick auf Art. 22 
Abs. 2 der Richtlinie 89/298/EWG. 
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